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Hamburg, den 16. April 2003 
 

Behörde für Umwelt und Gesundheit, Postfach 26 11 51, D - 20501 Hamburg 

 

  
Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Innen- und Rechtsausschuss 
Die Vorsitzende 
z.Hd. Frau Dörte Schönfelder 
(Ausschussgeschäftsführerin) 
Postfach 7121 
24171 Kiel 

 

 

S-Bahn 21 bis Rothenburgsort 
Buslinie 130 und 160           
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
            
 

 

Behindertenstellplätze: 
Zufahrt Billstraße 82 
Internetadresse: www.bug.hamburg.de           
 

Betreff: Graffiti-Verordnung, Ihr Schreiben vom 27. März 2003 
 

Sehr geehrte Frau Schönfelder, 

auf Ihre Anfrage nach einem Erfahrungsbericht zur Hamburgischen Graffiti-Verordnung muss ich Ih-

nen mitteilen, dass es eine solche Verordnung bislang in Hamburg nicht gibt. Die Bürgerschaft hat 

allerdings in ihrer Sitzung am 24.01.2003 den Senat ersucht, eine „Verordnung zur Bekämpfung von 

Vandalismus durch Graffiti (Graffiti-Verordnung)“ zu erlassen (Bürgerschaftsdrucksache 17/2034 vom 

08.01.2003). Eine entsprechende Senatsdrucksache wird gegenwärtig federführend von der Behörde 

für Umwelt und Gesundheit vorbereitet. 

Den Text des bürgerschaftlichen Ersuchens, das einen ausformulierten Verordnungsentwurf nebst 

Begründung enthält, leite ich Ihnen auf Wunsch gerne zu. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Andreas Finckh 


